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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

In Erfüllung eines Postulats Caroni (fdp, AG) veröffentlichte der Bundesrat Ende 2021
einen Bericht zur rechtlichen Ungleichbehandlung von Frauen und Männern im
Bundesrecht. Der Bundesrat hatte dazu ein Rechtsgutachten zu direkter
Ungleichbehandlung der Geschlechter in den neun Bänden des Landesrechts erstellen
lassen. Eine direkte Ungleichbehandlung wurde dabei als bundesrechtliche Regelung
definiert, welche nur ein Geschlecht betrifft oder in welcher die Geschlechter nicht
gleich behandelt werden. Unterschieden wurde dabei in gerechtfertigte und nicht
gerechtfertigte Ungleichbehandlung – eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung
verstosse gegen das Grundrecht der Gleichstellung von Mann und Frau in der BV. 
Der Bundesrat erachtete die meisten Ungleichbehandlungen aufgrund von biologischen
und funktionalen Unterschieden oder zur Verwirklichung der tatsächlichen
Gleichberechtigung als gerechtfertigt. So seien beispielsweise verschiedene
Regelungen im Bereich von Schwangerschaft und Mutterschaft biologisch und
funktional bedingt und somit weitgehend gerechtfertigt. Weiter seinen
geschlechtsspezifische Unterschiede im Asylwesen, bei der Förderung von Frauen im
Sport und in der Forschung oder aufgrund des Fokus auf Frauen mit einer Behinderung
in den Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen für Menschen mit
Behinderungen angemessen und tragbar. Im Strafrecht seien beispielsweise der
Schwangerschaftsabbruch, die weibliche Genitalverstümmelung oder Kindstötung zu
Recht nur auf Frauen bezogen. Ebenfalls als gerechtfertigt erachtete der Bundesrat die
primäre Anknüpfung an der Mutter zur Entstehung des Kindsverhältnisses. Hier lag die
einzige Unstimmigkeit zwischen dem Bundesrat und dem externen Rechtsgutachten,
welches diesen Unterschied als ungerechtfertigt erachtete.
Es gebe aber durchaus einige ungerechtfertigte Unterschiede in bundesrechtlichen
Regelungen, erklärte der Bundesrat; diese bedingten möglicherweise eine Anpassung.
Nicht gerechtfertigt sei die ausschliessliche Dienstpflicht in der Armee für Männer,
zudem könnten das unterschiedliche Rentenalter, die Unterschiede zwischen Witwen-
und Witwerrenten, oder die Definition von Vergewaltigung, die nur Frauen als Opfer
zulässt, als diskriminierend gewertet werden.
Schliesslich unterstrich der Bundesrat die Bedeutung der Förderung der Gleichstellung
von Mann und Frau, zu welcher eben auch die rechtliche Gleichberechtigung gehöre. So
habe die Gleichstellungsstrategie 2030 unter anderem zum Ziel,
geschlechterdiskriminierende Regelungen im Bundesrecht zu überarbeiten. Der
Bundesrat wies zudem darauf hin, dass verschiedene Geschäfte und Reformen hängig
seien, durch welche rechtliche Ungleichbehandlungen zwischen Mann und Frau
wegfallen könnten. So seien neue Modelle der Dienstpflicht und die obligatorische
Teilnahme von Frauen am Orientierungstag der Armee in Prüfung, die Revision des
Sexualstrafrechtes sei in der Vernehmlassung und die Reform «AHV 21» könnte eine
Angleichung des Rentenalters etablieren. 1

BERICHT
DATUM: 10.12.2021
LENA BALTISSER

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Im Bericht über die Förderung der Chancengleichheit von Frau und Mann in der
Bundesverwaltung von 2008 bis 2011, den der Bundesrat Ende Jahr genehmigte, wurde
eine leichte Zunahme des Frauenanteils um 1,2 Prozentpunkte auf 42% in der
Bundesverwaltung ausgewiesen. Eine recht grosse Zunahme von Frauen um 3,7
Prozentpunkte konnte dabei im höheren Kader nachgezeichnet werden; allerdings ist in
den hohen Lohnklassen der Frauenanteil mit 14,3% auch nach dieser Zunahme noch
gering. Die Verbesserung der Chancengleichheit wurde unter anderem auf die
Einführung von Massnahmen zur familienergänzenden Kinderbetreuung und den
Lohngleichheitsdialog zurückgeführt. 2

BERICHT
DATUM: 30.11.2012
MARC BÜHLMANN
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Der im Jahr 2015 erschienene Bericht zur Personalbefragung 2014 zeigte, dass die
Bundesangestellten mit ihrer Arbeit zufrieden waren und sich damit identifizierten.
Umfassende Personalbefragungen finden alle drei Jahre statt; dazwischen werden
Kurzevaluationen durchgeführt. Auch die Befragung im Jahr 2014, auf die sich der
Bericht 2015 stützte, war eine Vollerhebung bei insgesamt 34'438 Personen mit einer
Rücklaufquote von 63 Prozent. Der mittlere Wert von 71 auf einer Skala von 1 bis 100
zeigte eine leicht höhere generelle Arbeitszufriedenheit als noch drei Jahre zuvor (2011:
68). Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (68) sowie die Führungsqualität (61)
wurden etwas kritischer beurteilt und liessen sich nicht mit 2011 vergleichen, da
dazumal andere Indikatoren erhoben worden waren. 22 Prozent der Befragten
beurteilten ihre Leistung ferner als nicht adäquat entlohnt. 
Im Personalbericht wurde zudem darauf hingewiesen, dass der Frauenanteil mit 44.4
Prozent erstmals den festgelegten Sollwert überstiegen habe (44%). In den höheren
Lohnklassen war der Frauenanteil bereits 2013 über die – für diese Klassen tiefer
angesetzten – Sollwerte geklettert (Lohnklassen 24-29: 31.3%, Soll: 29%; Lohnklassen
30-38: 17.7%, Soll: 16%). 3

BERICHT
DATUM: 11.03.2015
MARC BÜHLMANN

Die im Februar 2018 präsentierte Personalbefragung 2017, die zwischen Mitte Oktober
und Mitte November 2017 mithilfe von Online- und Papierfragebogen bei 34'067
Bundesangestellten durchgeführt worden war (Rücklaufquote: 68%), zeigte im Vergleich
zu 2014 stabile Werte. Sowohl die Arbeitszufriedenheit, die auf einer Skala von 0 bis 100
einen mittleren Wert von 70 erreichte (2014: 71), als auch die empfundene Bindung (79;
2014: 80) sowie die Identifikation mit und das Engagement für den Arbeitgeber Bund
(80; 2014: 80) hatten sich verglichen mit der letzten umfassenden Personalbefragung
von 2014 kaum verändert. Eher kritisch beurteilt wurden ebenfalls ähnlich wie drei
Jahre zuvor die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben (68; 2014: 68) und die
Führungsqualität der oberen Leitung (61; 2014: 61). Leicht geringer als 2014 war die
Bewertung der Adäquatheit der Entlohnung (65; 2014: 67), wobei die Einschätzung der
beruflichen Perspektiven unverändert bei 66 Punkten lag. 4

BERICHT
DATUM: 21.02.2018
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Anfang Mai 2023 äusserte sich das Büro-NR in einer Medienmitteilung zu seinen
Erkenntnissen, die es auf der Basis eines Schlussberichtes der Firma Econcept erlangt
hatte, welcher zur Beantwortung des Postulats von Yvonne Feri (sp, AG) für eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Politik in Auftrag gegeben worden war. 
Der Bericht war zum Schluss gekommen, dass sich die Herausforderungen für eine
bessere Vereinbarkeit in den letzten 20 Jahren kaum verändert hätten.
Haupthindernisse seien nach wie vor die hohe Arbeitsbelastung durch ein
Parlamentsmandat und die notwendige Anwesenheit während der Sessionen. Diese
Hindernisse hätten demokratiepolitisches Problempotenzial, weil sie bestimmte
Gesellschafts- und Berufsgruppen von einer Kandidatur ausschlössen. Im Moment sei
es unabdingbar, dass während Sessionen Familien- und Berufsarbeit reduziert oder
abgegeben werden müssten. Dies könnten sich aber nicht alle Menschen leisten. Der
Bericht diskutierte verschiedene Massnahmen, mit denen dieses Problem gelindert
werden könnte: eine zeitliche Verkürzung der Sessionen; höhere Entlohnung
persönlicher Mitarbeitender, die dadurch mehr Unterstützung leisten können;
Stellvertretungslösungen; digitale Teilnahmemöglichkeiten; oder Gleichstellung der
Parlamentstätigkeit mit einer unselbständigen Tätigkeit, um den Versicherungsschutz zu
erhöhen. Der letzte Punkt beruhte auf einer Zusatzstudie, die bei der
Versicherungsdeckung von Parlamentarierinnen und Parlamentariern Lücken und
Doppelspurigkeiten aufgezeigt hatte. 
Das Büro beschloss laut Medienmitteilung, die Punkte zur Versicherungsdeckung und
zur besseren Unterstützung der Ratsmitglieder durch persönliche Mitarbeitende
weiterzuverfolgen und entsprechende parlamentarische Initiativen einzureichen, und
beantragte, das Postulat abzuschreiben.
In der Sommersession 2023 kam der Nationalrat diesem Antrag stillschweigend nach. 5

BERICHT
DATUM: 12.06.2023
MARC BÜHLMANN
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Rückblick auf die 51. Legislatur: Wirtschaftspolitik

Autorinnen und Autoren: Marco Ackermann, Guillaume Zumofen und Anja Heidelberger

Stand: 17.08.2023

Die Schweizer Wirtschaft wurde in der 51. Legislatur von verschiedenen Krisen
durchgeschüttelt. Während man sich zu Beginn der Legislatur noch vor der
schwächelnden Weltwirtschaft fürchtete, stand kurz darauf die Covid-19-Pandemie und
die daraus folgenden Probleme für die Wirtschaft, insbesondere für
Veranstaltungsbetriebe, das Gastgewerbe und den Tourismus, im Zentrum. Mit einer
Ausweitung der Kurzarbeitsentschädigungen für Angestellte und neu auch für
Selbständigerwerbende, mit Überbrückungskrediten in der Höhe von CHF 40 Mrd., bei
denen der Bund die Solidarhaftung übernahm, mit Massnahmen zur Vermeidung oder
Aussetzung von Betreibungen und Konkursen, mit Härtefallhilfen sowie mit einmaligen
Hilfezahlungen für bestimmte, besonders betroffene Sektoren versuchte der Bund die
Auswirkungen der Pandemie auf die Schweizer Wirtschaft möglichst gering zu halten.
Dennoch litt die Wirtschaft stark unter der Pandemie, im Jahr 2020 sank das BIP um 2.4
Prozent – zwischenzeitlich war es gar um 8.2 Prozent geradezu abgestürzt. Zwar erholte
sich die Wirtschaft insgesamt in der Folge relativ rasch – 2021 lag das BIP-Wachstum
bereits wieder bei 4.2 Prozent –, einzelne Bereiche blieben aber weiterhin stark von
der Pandemie betroffen und mussten vom Bund weiterhin mit Härtefallhilfen
unterstützt werden. Die letzten Einschränkungen für die Unternehmen fielen erst
Anfang April 2022, als der Bundesrat zur normalen Lage gemäss Epidemiengesetz
zurückkehrte (siehe auch Legislaturrückblick zur Gesundheitspolitik). 

Die Covid-19-Krise wurde aus wirtschaftlicher Sicht aber sogleich von einer «Krise der
Lebenskosten» abgelöst: Nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs stiegen die Energiepreise
und in der Folge auch die übrigen Preise vergleichsweise stark an, im August 2022 lag
die Inflation gegenüber dem Vorjahresmonat bei 3.5 Prozent, dem höchsten Wert seit
1993 – aber noch immer deutlich niedriger als in den meisten anderen Ländern
Europas. Sowohl die Covid-19-Pandemie als auch der Ukraine-Krieg zeigten
verschiedene wirtschaftliche Versorgungsprobleme auf und verdeutlichten die
wirtschaftliche Abhängigkeit der Schweiz vom Ausland, was folglich immer häufiger
Thema im Parlament wurde. 

Über die Krisen hinaus stand insbesondere die Revision des OR bezüglich des
Aktienrechts im Zentrum der parlamentarischen Diskussionen – über kein Geschäft
wurde in diesem Themenbereich ausgiebiger gesprochen. Dieses bestand aus vier
Teilen: aus Regelungen zur Stärkung der Aktionärsrechte in Umsetzung der
Abzockerinitiative, aus einer wenig verbindlichen Frauenquote in den
Unternehmensführungen, aus Vereinfachungen und Erleichterungen für
Aktiengesellschaften sowie aus einer Stärkung der Transparenz im Rohstoffsektor.
Letzteres wurde in einem eigenen Entwurf als indirekter Gegenvorschlag zur
Konzernverantwortungsinitiative behandelt. Wie die Initiative beinhaltete auch der
Gegenvorschlag neue Pflichten zur Berichterstattung und Sorgfaltsprüfung, beim
Gegenvorschlag sollten diese jedoch international abgestimmt werden und keine
Haftungsregeln z.B. für Tochtergesellschaften beinhalten. Nachdem die
Konzernverantwortungsinitiative im November 2020 am Ständemehr gescheitert war,
trat der Gegenvorschlag im Januar 2022 in Kraft. 

Am selben Tag wurde auch die Initiative «Für ein Verbot der Finanzierung von
Kriegsmaterialproduzenten» abgelehnt. In ihrer Initiative hatten die Urheberinnen und
Urheber ein Finanzierungsverbot für sämtliche Waffen vorgesehen, bislang besteht
lediglich ein solches für Atomwaffen. Banken, Pensionskassen oder auch die AHV hätten
demnach nicht mehr in Fonds von Unternehmen investieren dürfen, die mehr als 5
Prozent ihres Jahresumsatzes mit Waffen erzielen.

Ausgiebig diskutiert wurde im Parlament schliesslich auch ein weiterer Gegenvorschlag,
nämlich derjenige zur Fair-Preis-Initiative. Durch kartellrechtliche Vorschriften, etwa
durch Einschränkungen für relativ marktmächtige Unternehmen oder durch ein

BERICHT
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Diskriminierungsverbot im Online-Handel, sollte die Beschaffungsfreiheit von
Schweizer Unternehmen im In- und Ausland gestärkt werden. In seinem Gegenvorschlag
schlug der Bundesrat eine Stärkung der Parallelimporte vor. Nachdem das Parlament
den bundesrätlichen Vorschlag im Sinne des Initiativkomitees noch verschärft und so
verändert angenommen hatte, zogen die Initiantinnen und Initianten ihr Anliegen
zurück.

Bei Abschluss der 51. Legislatur erst am Anfang seiner Behandlung, aber bereits äusserst
umstritten, war die Totalrevision des Zollgesetzes, mit der die Eidgenössische
Zollverwaltung weiterentwickelt und digitaler werden soll. Gegen den Willen seiner
Kommission trat der Nationalrat auf die 57 Gesetze umfassende Revision ein. 

Zudem startete das Parlament in Umsetzung zweier Motionen in die Beratung eines
neuen Unternehmensentlastungsgesetzes, mit dem vermeidbare Bürokratie abgebaut
werden soll, etwa durch die Prüfung des Entlastungspotenzials neuer Regulierungen
oder durch die Stärkung der elektronischen Plattform «EasyGov». Darüber hinaus
wurde in einem eigenen Entwurf eine sogenannte Regulierungsbremse vorgeschlagen,
die ein qualifiziertes Mehr für Erlasse mit starker Belastung für die Unternehmen
vorsah. Während der Ständerat im Juni 2023 die Unternehmensentlastung guthiess, trat
er nicht auf die Regulierungsbremse ein.

Zu den Jahresrückblicken:
2020
2021
2022

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Bevölkerung und Arbeit

Rétrospective annuelle 2019: Population et travail

Faut-il réviser la loi sur le travail (LTr)? La question a été à plusieurs reprises traitée en
2019 par les organes parlementaires. En début d'année, la CER-CN a été chargée
d'élaborer un projet, afin d'assouplir les conditions encadrant le télétravail. Sa
consœur, la CER-CE, a plaidé pour un modèle spécial annualisé du temps de travail,
après avoir pris connaissance des avis contrastés concernant les avant-projets visant à
introduire un régime de flexibilité partielle dans la LTr et à assouplir l'obligation de
saisie du temps de travail pour le personnel dirigeant et les spécialistes. Malgré son
préavis négatif, le Conseil national a soutenu la position de sa commission de libérer de
l'obligation de saisie du temps de travail les employés de start-up détenant des
participations dans une entreprise. Le Conseil fédéral priait, lui, d'attendre les résultats
de l'évaluation des conséquences des nouvelles règles d'enregistrement de la durée du
travail (art.73a et 73b) introduites en 2015 dans l'Ordonnance relative à la loi sur le
travail (OLT1), avant de procéder à une libéralisation du temps de travail. Alors que
l'Union patronale suisse (UPS) saluait l'élan favorable à la modernisation du droit du
travail, les syndicats ont crié à la déréglementation et menacèrent de lancer un
référendum. 
Quant à la protection en cas de signalement d'irrégularités par le travailleur,
l'adaptation du code des obligations a été rejetée par le Conseil national. Le Conseil
des Etats doit à son tour se prononcer sur la solution «en cascade» élaborée par le
Conseil fédéral.

Le Parlement a également  légiféré pour que la Confédération puisse participer aux
frais de contrôle de l'obligation d'annonce des postes vacants, jusqu'à fin 2023. Après
un an d'application, le premier rapport sur le monitorage de l'exécution de l'obligation
d'annoncer les postes a dressé un bilan plutôt positif de la mesure. En parallèle, le
SECO a publié le quinzième rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des
personnes entre la Suisse et l'UE, signalant de potentielles difficultés pour la Suisse à
recruter dans le futur de la main-d’œuvre européenne. Contre un éventuel risque de
pénurie de force de travail qualifiée, le Conseil fédéral a arrêté un catalogue de
mesures pour encourager le recrutement de la main-d’œuvre indigène. Le rapport sur
la mise en œuvre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes

BERICHT
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et le rapport sur l'exécution de la Loi sur le travail au noir ont, quant à eux, observé une
amélioration dans la lutte contre le travail au noir et dans la lutte contre les infractions
portant sur les conditions de salaire et de travail. Pour favoriser les contrôles des
conditions de travail des travailleurs détachés en Suisse, le système d'information
central de la migration (SYMIC) sera optimisé. La portée de l'art.2 de la loi sur les
travailleurs détachés sera étendue (LDét),  afin d'obliger les employeurs étrangers,
détachant leurs travailleurs, à respecter les conditions salariales prescrites par une loi
cantonale. Enfin, le Conseil fédéral comparera l'application de la directive sur les
travailleurs détachés avec les mesures d'accompagnement prises en Suisse au titre de
l'accord sur la libre-circulation des personnes, afin de lever les doutes relatifs à
l'application réelle des directives européennes en la matière par les Etats membres de
l'UE. 

Du côté des partenaires sociaux, l'USS a, en écho à la grève des femmes, présenté ses
revendications en faveur des femmes. Alertée par la hausse du travail temporaire
durant les 30 dernières années, elle a réclamé des conditions de travail identiques pour
tous les travailleurs, indépendamment de leur statut. En septembre, elle a exigé une
augmentation générale des salaires de 2%. Quelques mois plus tard, d'autres demandes
foisonnaient de la part des syndicats. L'UPS s'est opposée à la plupart des doléances et
a proposé ses propres solutions. Toutefois, grâce à l'entente des patrons et des
syndicats en marge du centenaire de l'OIT, la Suisse a pu être retirée de la liste noire
des pays violant la Convention en matière de protection contre les licenciements
antisyndicaux. Sans s'accorder, les représentants des travailleurs et des employeurs ont
discuté de l'accord-cadre institutionnel dans une bonne atmosphère. Le Syndicat
suisse des services publics (SSP) a entre autre déploré le jugement du Tribunal fédéral
relatif au cas du licenciement des grévistes de l'hôpital de la Providence, selon lequel la
grève n'avait pas respecté les critères de licéité du droit de grève. La Cour européenne
des droits de l'homme (CEDH) a été sollicitée.

Le thème du marché du travail a particulièrement résonné dans les médias, durant les
mois de mai et juin (3.9% et 2.94% des articles de presse). La place des femmes sur le
marché du travail, les revendications syndicales, l'inscription de la Suisse sur la liste
noire de l'OIT et, les interventions parlementaires traitées lors des sessions de mai et
de juin ont fait couler beaucoup d'encre. 6

Rétrospective annuelle 2020: Population et travail

En 2020, la crise du Covid-19 n’a pas seulement bouleversé le marché du travail, elle a
également impacté la population helvétique. 
Pour y faire face, les prescriptions légales sur le temps de travail et de repos pour les
services hospitaliers ont été suspendues. Jusqu'à la mi-juin, le Conseil fédéral a
recommandé le homeoffice à la population active. Près d'une personne sur deux a alors
télétravaillé, selon les données de l'OFS. La presse, de son côté, a partagé plusieurs
expériences et fourni des conseils pour concilier au mieux la vie professionnelle et
familiale à la maison. Toutefois, plusieurs professions n'ont pas pu y recourir et étaient
particulièrement exposées comme par exemple les caissiers et les caissières. En signe
de reconnaissance pour leur prise de risques, les milieux syndicaux ont demandé de les
récompenser avec une prime. Plusieurs entreprises et institutions ont répondu
favorablement à l'appel, avec par exemple des gestes pour le personnel en contact avec
la clientèle et le monde médical. Le vice-directeur de l'Office fédéral de la justice (OFJ)
a, quant à lui, prié les employeurs de verser le salaire aux employé.e.s en quarantaine à
la suite d'un séjour volontaire sur un territoire à risque élevé d'infection, après que
l'Union patronale ait déclarée qu'ils n'y étaient pas légalement tenus. Pour éviter des
licenciements en raison de la baisse temporaire de l'activité économique, les
entreprises ont recouru au chômage partiel. Les exploitations agricoles ont pu profiter
des services de personnes au chômage et ont recruté suffisamment de main-d’œuvre
saisonnière, malgré les restrictions à la libre circulation des personnes. 

La protection des travailleurs n'a pas été que le propre de la crise. Deux initiatives
parlementaires – demandant une meilleure protection des femmes et des lanceurs
d'alerte contre le risque de  licenciement – ont été entérinées, suite au refus du
Conseil national de la prolongation de la protection légale contre le licenciement après
l'accouchement et du projet relatif au signalement d'irrégularités par le travailleur.
S'agissant des salaires minimaux, si le secteur tertiaire ne devra pas répondre
civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des
conditions de travail, le Parlement pourrait obliger les entreprises à informer leurs
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employé.e.s des abus relevés lors des contrôles opérés dans les secteurs soumis à des
contrats-types de travail fixant des salaires minimaux. Un projet de révision de la loi sur
les travailleurs détachés (LDét) pour étendre l'application des salaires minimaux
cantonaux aux travailleurs détachés a été mis en consultation. La population genevoise
a, quant à elle, accepté de se doter du salaire minimum le plus élevé au monde. Enfin,
dans la lutte contre le travail au noir, le SECO a lancé une campagne pour sensibiliser
les acteurs de terrains à la traite des êtres humains aux fins de l'exploitation du travail.
Il a également publié son rapport sur l’exécution de la loi sur le travail au noir dans
lequel il relève une baisse conséquente des soupçons et des sanctions prononcées
pour le travail au noir en 2019. 
Par rapport aux années précédentes, le thème du marché du travail a davantage
résonné dans les médias en 2020. De février à fin septembre, plus de 2.5 pourcent des
articles de presse y faisaient référence, avec un pic au-delà des 3 pourcent en mars et
en juin.

Du point de vue de la population, nombre de décès ont été causés par le virus. Si
certaines catégories de la population étaient dites «plus à risque» que d'autres – telle
que les personnes âgées – le baromètre Génération 2020 révèle que pour la majorité
des sondé.e.s le virus a eu un impact négatif sur les relations intergénérationnelles. 7

Arbeitnehmerschutz

Le Conseil fédéral a présenté le rapport comparatif des mesures prises en Suisse et par
les Etats membres de l'UE pour lutter contre le dumping social et salarial. Quand bien
même l'objectif commun «à travail égal, salaire égal», les instruments utilisés et leur
application diffèrent entre la Suisse et les Etats membres. L'ALCP limite la libre
prestation de services à 90 jours de travail par année civile. Au-delà, les services sont
soumis à autorisation. Certains domaines, notamment la location transfrontalière de
services, ne font pas partie de l'ALCP. Si en Suisse la mise en œuvre des CCT étendues
est faite par les partenaires sociaux, ce sont principalement les Etats qui l'organise dans
l'UE. Enfin, la Suisse n'a aucune obligation de reprendre les développements de la
législation européenne. Les obligations d'annonce, les mesures de contrôle, les
sanctions administratives et la responsabilité du sous-traitant sont, quant à elles, plutôt
similaires. Concernant les instruments d'exécution, la Suisse n'applique pas certaines
réglementations de l'UE, notamment dans les domaines de la coopération
administrative. Certaines mesures prises en Suisse ne sont pas reprises par les Etats
membres, comme par exemple l'obligation de dépôt de caution ou de documentation
des prestataires de services indépendants. En somme, les principales dissemblances se
trouvent au niveau de l'organisation des contrôles, des instruments de contrôle et de la
coopération administrative. 8
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Jahresrückblick 2021: Soziale Gruppen

Eine überaus wichtige Neuerung im Themenbereich der sozialen Gruppen wurde 2021
für gleichgeschlechtliche Paare eingeführt. Im September nahm die Stimmbevölkerung
mit einem deutlichen Ja-Anteil von 64 Prozent die «Ehe für alle» an. Neben der
Möglichkeit der Eheschliessung waren damit für gleichgeschlechtliche Paare weitere
Ungleichheiten im Familienleben beseitigt worden: In Zukunft ist es auch ihnen
möglich, gemeinsam ein Kind zu adoptieren, zudem erhalten verheiratete Frauenpaare
Zugang zur Samenspende. Die Relevanz dieser Abstimmung widerspiegelt sich im
Ergebnis der APS-Zeitungsanalyse 2021, die einen diesem Ereignis geschuldeten
Höchststand an Artikeln zur Familienpolitik im Abstimmungsmonat aufzeigt (vgl.
Abbildung 1 im Anhang). Kein anderes Thema im Bereich der sozialen Gruppen erzielte
im beobachteten Jahr eine ähnlich hohe mediale Aufmerksamkeit. 

Erstmals in der Geschichte der Schweizer Frauen- und Gleichstellungspolitik
veröffentlichte der Bundesrat 2021 eine nationale Gleichstellungsstrategie, die jedoch
von Frauenorganisationen und linken Parteien kritisiert wurde. Ferner gaben die
Kommissionen einer parlamentarischen Initiative Folge, welche die befristete
Finanzierung für die familienergänzende Kinderbetreuung durch eine dauerhafte, vom
Bund unterstützte Lösung ersetzen will. Der 2022 vorzulegende Entwurf soll die Eltern

BERICHT
DATUM: 31.12.2021
MARLÈNE GERBER

01.01.65 - 01.01.24 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



bei der Finanzierung der Betreuungsplätze massgeblich entlasten und somit zur
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen. Gleichzeitig wurden
im Berichtsjahr aber verschiedene Vorstösse mit ähnlichen, bereits konkreter
ausformulierten Vorstellungen in Form einer parlamentarischen Initiative, einer
Standesinitiative und einer Motion abgelehnt. Ebenfalls zur Verbesserung der Stellung
der Frauen im Beruf beitragen soll die 2018 geschaffene Revision des
Gleichstellungsgesetzes, mit der Unternehmen mit über 100 Mitarbeitenden zur
Durchführung von Lohnanalysen verpflichtet worden waren. Erste, im August 2021
publizierte Analyseergebnisse von ausgewählten Unternehmen zeichneten ein positives
Bild, das jedoch unter anderem wegen fehlender Repräsentativität in Zweifel gezogen
wurde. Nach wie vor sind Unternehmen nicht verpflichtet, die Ergebnisse ihrer
Lohnanalysen an den Bund zu übermitteln. Gegen eine entsprechende Regelung hatte
sich der Ständerat im Juni erfolgreich gewehrt.

Nachdem im Vorjahr der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub in einer Volksabstimmung
angenommen worden war, gingen die politischen Diskussionen rund um die
Ausdehnung von Urlaubsmöglichkeiten für Eltern 2021 weiter. Eine Standesinitiative
aus dem Kanton Jura und eine parlamentarische Initiative mit diesem Ziel stiessen im
Parlament indes auf wenig Gehör. Der Nationalrat verabschiedete jedoch ein
Kommissionspostulat, das die volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer Elternzeit
aufzeigen soll. In den Räten setzte sich zudem mit Annahme einer Vorlage zum
Adoptionsurlaub eine langjährige Forderung in der Minimalvariante durch: Eltern, die
ein Kind unter vier Jahren adoptieren, haben künftig Anrecht auf einen zweiwöchigen
Urlaub. 

Auch das Thema der Gewalt gegen Frauen blieb 2021 auf der politischen Agenda,
immer wieder angetrieben durch Zeitungsberichte über häusliche Gewalt und
Femizide. Das Parlament überwies drei Motionen, welche die Bereitstellung eines 24-
stündigen Beratungsangebots für von Gewalt betroffene Personen forderten, wozu sich
die Schweiz 2017 im Rahmen der Ratifikation der Konvention von Istanbul verpflichtet
hatte. Ein Zeichen gegen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche setzte der Nationalrat
auch durch Befürwortung einer Motion, die das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung im
Zivilgesetzbuch verankern möchte. Der Ständerat äusserte sich bis Ende Jahr noch
nicht zum Geschäft. Ebenfalls kam es zu breiten medialen Vorwürfen bezüglich Gewalt
in Bundesasylzentren, woraufhin das SEM einen Bericht erarbeiten liess. 

Nicht zuletzt wurde im Berichtsjahr mit verschiedensten Publikationen und Aktionen
auf das 50-jährige Bestehen des Frauenstimm- und -wahlrechts Bezug genommen. Mit
Corona-bedingter Verspätung fand im September die offizielle Feier des Bundes statt.
Ende Oktober tagte zum zweiten Mal nach 1991 die Frauensession, die insgesamt 23
Forderungen zu unterschiedlichen Themen als Petitionen verabschiedete. Darüber
hinaus wurde an diesen Anlässen auch über die Gewährung politischer Rechte an
weitere Gruppen diskutiert, so etwa an Personen ohne Schweizer Pass, Minderjährige
und Menschen mit einer Beeinträchtigung. Bezüglich Letzteren nahm der Ständerat im
Herbst 2021 ein Postulat an, das den Bundesrat aufforderte, Massnahmen aufzuzeigen,
damit auch Menschen mit einer geistigen Behinderung uneingeschränkt am politischen
und öffentlichen Leben teilhaben können.

Wie die APS-Zeitungsanalyse 2021 zeigt, erhielten Fragen rund um die Familien- und
Gleichstellungspolitik im Jahr 2021 im Gegensatz zu Fragen zur Asyl- und
Migrationspolitik überaus starke mediale Aufmerksamkeit. Der Zeitvergleich macht
überdies deutlich, dass die Berichterstattung im Bereich Asyl und Migration über die
letzten Jahre konstant an Bedeutung eingebüsst hat. 

Dieses fehlende Interesse der Medien ist ob der umstrittenen Gesetzesänderungen des
Parlaments im Bereich Asylpolitik, welche die Grundrechte der Asylsuchenden
einschränkten, bemerkenswert. So können Schweizer Behörden künftig mobile Geräte
der Asylsuchenden verwenden, um beim Fehlen von Ausweispapieren Rückschlüsse auf
die Identität einer Person zu gewinnen. Dieser Beschluss provozierte eine negative
Reaktion des UNHCR. Zudem schuf das Parlament ein Reiseverbot für vorläufig
aufgenommene Personen und entschied, dass Personen in Ausschaffungshaft zum
Wegweisungsvollzug zur Durchführung eines Covid-19-Tests gezwungen werden
können. Unterschiedliche Ansichten vertraten die beiden Räte in Bezug auf junge
Asylbewerbende. So lehnte es der Ständerat ab, die Administrativhaft für Minderjährige
abzuschaffen, nachdem sich der Nationalrat für diese Forderung im Vorjahr noch offen
gezeigt hatte. Ebenso setzte sich der Nationalrat im Berichtsjahr durch Unterstützung
einer Motion dafür ein, dass Personen mit abgewiesenem Asylentscheid ihre berufliche
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Ausbildung beenden dürfen, während sich der Ständerat nach der Beratung einer
anderen Motion gegen diese Möglichkeit aussprach. Schliesslich wollte der Ständerat
den Familiennachzug von Schutzbedürftigen erschweren, wogegen sich der Nationalrat
aber erfolgreich sträubte. Im Sammelstadium scheiterte überdies eine Volksinitiative
des ehemaligen Nationalrats Luzi Stamm, gemäss welcher Asylbewerbende in der
Schweiz nur noch mit Sachleistungen hätten unterstützt werden sollen: Seine
Volksinitiative «Hilfe vor Ort im Asylbereich», die in erster Linie Flüchtlingen primär in
der Nähe der Krisengebiete und nicht in der Schweiz helfen wollte, scheiterte an den
direktdemokratischen Hürden. 9

Jahresrückblick 2023: Soziale Gruppen

Von allen Themen im Bereich der «Sozialen Gruppen» berichteten die Medien im Jahr
2023 wie bereits im Vorjahr am häufigsten über Asylfragen (vgl. Abbildung 2 der APS-
Zeitungsanalyse). Sowohl parlamentarische als auch ausserparlamentarische
Diskussionen drehten sich im Jahr 2023 häufig um potentielle und aktuelle
Kapazitätsengpässe bei der Unterbringung von Asylsuchenden, bedingt durch die stark
ansteigenden Asylgesuchszahlen sowie durch zahlreiche Schutzsuchende aus der
Ukraine. Dabei kam es auch zu Misstönen zwischen Bund und Kantonen. Die Kantone,
aber auch die Schweizer Armee stellten im Frühherbst weitere Unterbringungsplätze
zur Verfügung; im Spätherbst war die Lage zwar angespannt, eine Notlage blieb jedoch
aus. Eine umfassende, respektive konkretere Notfallplanung nach weiteren Absprachen
zwischen Bund und Kantonen empfahl die Evaluationsgruppe zum Schutzstatus S in
ihrem Schlussbericht. 

Die SVP machte den Asylbereich zu einem ihrer Haupt-Wahlkampfthemen. Anfang Juli
lancierte sie die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» (Nachhaltigkeitsinitiative),
mit der sie unter anderem die von ihr empfundenen Missstände im Asylwesen
bekämpfen will. Im Berichtsjahr verlangte die SVP zudem gleich drei ausserordentliche
Sessionen zur Asylpolitik. Insgesamt fanden die zahlreichen und aus diversen Parteien
stammenden Motionen im Bereich Asyl im Jahr 2023 jedoch kaum Mehrheiten im
Parlament und scheiterten meist bereits im Erstrat. Der Bundesrat wiederum gab im
Berichtsjahr einen Entwurf in die Vernehmlassung, mit dem der Zugang zur beruflichen
Ausbildung für abgewiesene Asylsuchende und Sans-Papiers erleichtert werden soll. 

In der Migrationspolitik gab die Masseneinwanderungsinitiative zu reden. Gleich bei
zwei Gesetzesrevisionen wurde die Frage der Vereinbarkeit mit dem durch die
Annahme der Initiative im Jahr 2014 in die Bundesverfassung aufgenommenen
Zuwanderungsartikel in den Raum gestellt: Sowohl bei der Vorlage zur Beseitigung der
Inländerinnen- und Inländerdiskriminierung beim Familiennachzug als auch bei
derjenigen zur Lockerung der Zulassungsbestimmungen für ausländische
Drittstaatenangehörige mit Schweizer Hochschulabschluss kam es wegen vertiefter
Abklärungen der Verfassungsmässigkeit zu einem Marschhalt.

Die Politik setzte sich 2023 auch mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
auseinander. So wies ein Postulatsbericht für die Schweiz im europäischen Vergleich
einen hohen gesamten geschlechtsspezifischen Einkommensunterschied (Gender
Overall Earnings Gap) und einen relativ hohen geschlechtsspezifischen Unterschied bei
den Gesamtrenten (Gender Pension Gap) aus. Ein weiterer Postulatsbericht zeigte
Einflussfaktoren auf, die einen beruflichen Wiedereinstieg oder die Erhöhung des
Arbeitspensums von Frauen mit Kindern begünstigen. Als Mittel zur verstärkten
Arbeitsmarktintegration von Frauen verwies der Bundesrat darin auf die Bestrebungen
zur Einführung der Individualbesteuerung sowie auf die hängige Vorlage zur Beteiligung
des Bundes an den elterlichen Kita-Betreuungskosten, obwohl er Letztere ablehnte.
Nachdem der Nationalrat der Vorlage im März ohne die vom Bund verlangte
Gegenfinanzierung zugestimmt hatte, bestand die ständerätliche Kommission auf der
Prüfung eines alternativen Modells, das 2024 in die Vernehmlassung geschickt werden
soll. In jedem Fall wird sich das Parlament in Kürze wieder zur Frage der
Subventionierung der Betreuungskosten äussern: Die im Vorjahr lancierte Volksinitiative
«Für eine gute und bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung für alle» (Kita-
Initiative) kam im Sommer zustande.

Nicht vorgelegt werden der Stimmbevölkerung zwei die Frauen betreffende
Volksinitiativen mit dem Ziel der Reduktion von Schwangerschaftsabbrüchen. Diese
scheiterten im Berichtsjahr im Sammelstadium. Erfolgreicher war eine aus der
Frauensession 2021 resultierende Forderung zur Verstärkung der Erforschung von
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Frauenkrankheiten, die in Form einer Motion im Berichtsjahr an den Bundesrat
überwiesen wurde. Ebenfalls gab der Bundesrat 2023 die Lancierung eines Nationalen
Forschungsprogramms zur Gendermedizin bekannt. Die Lohngleichheit war eine der
grossen Forderungen am Feministischen Streik 2023, entsprechende parlamentarische
Forderungen wurden im Parlament jedoch beinahe allesamt abgelehnt.

Grundsätzlich wurde Massnahmen gegen häusliche Gewalt oder zur Verstärkung des
Opferschutzes bei häuslicher Gewalt wie bereits 2022 auch 2023 ein hoher
Stellenwert beigemessen. So gab der Bundesrat einen Entwurf in die Vernehmlassung,
mit der die gewaltfreie Erziehung gesetzlich verankert werden soll. Als Erstrat
behandelte der Nationalrat in der Wintersession zudem eine Vorlage, die ausländische
Opfer von häuslicher Gewalt besser schützen will. Auch einige parlamentarische
Initiativen und Motionen zur Bekämpfung häuslicher Gewalt stiessen 2023 in der
Legislative auf Zuspruch. 

Ende 2023 läuft die 20-jährige Frist zur Ermöglichung des barrierefreien Zugangs zum
ÖV für Menschen mit Handicap ab, wie es das im Jahr 2004 in Kraft getretene
Behindertengleichstellungsgesetz vorsah. Im März präsentierte der Bundesrat einen
Bericht, der bei der Zugänglichkeit noch beträchtliche Lücken aufzeigte. Die rechtliche
und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, sowohl im Verkehr als
auch in allen weiteren Lebensbereichen, forderte die im April lancierte Inklusions-
Initiative. Ebenfalls mehr Einbindung verlangten im März die Teilnehmenden der ersten
Behindertensession, wobei sie ein besonderes Augenmerk auf die Teilhabe an der
Politik legten. Ferner diskutierte ein im Herbst vom Bundesrat publizierter Bericht, ob
der Stimmrechtsausschluss von Menschen mit einer geistigen Behinderung legitim sei.
Durch die medial begleitete (Wieder-)Wahl von Philipp Kutter, Christian Lohr und Islam
Alijaj in den Nationalrat dürften Menschen mit Behinderung in Zukunft auch innerhalb
des Parlaments ein breiteres Sprachrohr haben. 

Auch LGBTQIA-Personen erhielten durch die Kandidatur und schliessliche durch die
Wahl von Anna Rosenwasser in Zürich verstärkte Aufmerksamkeit. Zu einem
bedeutenden Fortschritt für schwule und bisexuelle Männer kam es dank einer vom
Parlament verabschiedeten Änderung des Heilmittelgesetzes, die unter anderem einen
diskriminierungsfreien Zugang zur Blutspende ermöglicht. Somit werden in Zukunft
grundsätzlich alle schwulen und bisexuellen Männer nach jahrzehntelangem Ausschluss
als potentielle Blutspender zugelassen. Im Berichtsjahr überwies das Parlament ferner
ein Postulat, das einen Bericht zur Verbesserung der Situation von nicht-binären
Personen fordert. 10

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Ein Jahr nach Inkrafttreten des Gleichstellungsgesetzes am 1. Juli 1996 konnte eine
durchmischte Bilanz gezogen werden. Wie die Leiterin des Eidgenössischen Büros für
die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) erläuterte, stellt das Gesetz einen
wichtigen, aber nicht ausreichenden Schritt auf dem langen Weg zur faktischen
Gleichstellung der Geschlechter im Erwerbsleben dar. Insbesondere erschwere die
aktuelle Wirtschaftssituation die Durchsetzung des Gesetzes. Diese habe für die Frauen
ohnehin besorgniserregende Folgen: Ihre Anstellungsbedingungen würden prekärer, die
Arbeit auf Abruf ausgedehnt; manchmal würde ihnen das Recht auf eine eigene
Erwerbstätigkeit sogar rundweg abgesprochen. Es habe sich gezeigt, dass in
wirtschaftlich angespannten Zeiten der bei Lohnklagen garantierte Kündigungsschutz
von sechs Monaten völlig ungenügend sei, da die Frauen es vorzögen, überhaupt eine -
wenn auch schlecht bezahlte - Arbeit zu haben, als diese mittelfristig wegen eines
Prozesses zu verlieren. Dieser Mangel zeigt sich laut EBG auch darin, dass bisher
Lohngleichheitsprozesse praktisch nur Lohnklagen aus dem öffentlichen Dienst
betrafen. Die von den Arbeitgebern der Privatindustrie befürchtete Prozessflut sei
jedenfalls ausgeblieben. Insofern sei es auch ein Schwachpunkt des Gesetzes, dass das
EBG keine Interventionsmöglichkeiten habe, wenn in einem Betrieb eine
Ungleichbehandlung festgestellt werde. Generell gesehen habe das
Gleichstellungsgesetz vor allem präventive Wirkung. 11
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Der Gewerkschaften zeigten sich alarmiert ob der harzigen Umsetzung der Forderung
nach Lohngleichstellung von Frau und Mann. Nach positiven Anzeichen zu Beginn der
neunziger Jahre herrsche in der Frage der Frauenlöhne heute wieder „tiefste Eiszeit“.
Die Lohndifferenz für gleichwertige Arbeit betrage im öffentlichen Sektor noch immer
11%, im privaten Sektor sogar 23%. Zudem drohten die diversen Verwaltungsreformen
und Personalgesetzänderungen bisher Erreichtes zunichte zu machen. In der Kritik der
Gewerkschaften stehen auch die Schweizer Gerichte. Bei der Behandlung von
Lohngleichheitsklagen würden zentrale Errungenschaften der Gleichstellung wieder
ausgehöhlt. So seien in jüngster Zeit diverse Klagen mit dem Argument abgeschmettert
worden, das Gesetz des Marktes rechtfertige eine ungleiche Entlöhnung. 12
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Der Anteil der Frauen in der Bundesverwaltung hat innert vier Jahren von 20,1% auf
23,3% zugenommen. Weiterhin stark untervertreten sind die Frauen in den
Kaderpositionen, obgleich sie hier von 8,5% auf 11,7% zulegen konnten. In den obersten
Lohnklassen sind gar nur 6,5% Frauen. Bei den Neueintretenden und den
Auszubildenden beträgt der Frauenanteil 36,8% resp. 33,9%. Gemäss dem neusten
Evaluationsbericht über die Gleichstellungsförderung beim Bund verfügen heute zwei
Drittel der Organisationseinheiten über ein Frauenförderungsprogramm. 13
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Fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gleichstellungsgesetzes (GIG) zogen
Gewerkschafterinnen, Juristinnen und Gleichstellungsexpertinnen eine recht positive
Bilanz. Das Gesetz entfalte in erster Linie eine präventive Wirkung. Um nicht in die
Schlagzeilen zu geraten, seien viele privaten Firmen bereit, Hand zu einem
aussergerichtlichen Vergleich zu bieten, bevor es zu einem Verfahren wegen
Diskriminierung von Mitarbeiterinnen kommt. Entsprechend sei die Zahl der durch das
GIG vorgesehenen Schlichtungsbegehren laufend gestiegen. Die sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz sei ebenfalls zu einem Thema geworden, auch wenn viele Firmen es noch
versäumten, Präventionsmassnahmen einzuleiten. Die deutlichsten Erfolge seien aber
durch kollektive Lohnklagen von Frauen erreicht worden; diese betreffen fast
ausschliesslich den öffentlichen Sektor. Die von den Arbeitgebern befürchtete
Prozesslawine fand allerdings nicht statt: seit 1996 wurden rund 50 Entscheide und
Urteile zum GIG gefällt, 10 Fälle betrafen den Tatbestand der sexuellen Belästigung. Als
Schwachpunkt des GIG erachteten die Expertinnen den schlecht ausgebauten
Kündigungsschutz (lediglich sechs Monate nach Ende des Verfahrens) sowie das
fehlende Behördenklagerecht. 14
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Der Bundesrat verabschiedete Mitte November einen Bericht des EDI zur Umsetzung
des an der UNO-Weltfrauenkonferenz von 1995 verabschiedeten Aktionsplans
„Gleichstellung von Frau und Mann“. Dieser stellte fest, dass von den 287 aufgelisteten
Massnahmen die meisten realisiert worden sind. Am besten sei dies in den Bereichen
Bildung und Wirtschaft gelungen. Weitere positiv zu erwähnende Bereiche seien
Anreizprogramme zur Förderung von Frauen in der Berufswelt und die Einrichtung von
Krippen zur Kinderbetreuung. Auch seien Fachstellen für „Gender Health“ und gegen
Gewalt geschaffen worden; auf internationaler Ebene habe sich die Schweiz verstärkt
gegen den Frauenhandel engagiert. Schwierigkeiten bei der Umsetzung auf
Bundesebene sind gemäss Bericht auf mangelnde Ressourcen der Behörden
zurückzuführen. Mehrere Massnahmen seien zudem nicht realisiert worden, weil sie als
nicht prioritär eingestuft wurden. 15
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In Umsetzung der Erkenntnisse des ersten und zweiten Berichts der Schweiz über die
Umsetzung des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frauen vom Dezember 2001 (Cedaw), des Berichtes des Bundesrates zur Umsetzung des
Aktionsplans der Schweiz "Gleichstellung von Frau und Mann" vom November 2002 und
der Beobachtungen des Uno-Ausschusses Cedaw von März 2003 wurde der Bundesrat
vom Nationalrat durch ein Postulat seiner Rechtskommission eingeladen, im Rahmen
der Legislaturplanung 2003-2007 eine Strategie zur Durchsetzung der Gleichstellung
von Mann und Frau zu entwickeln. Einen Schwerpunkt soll dabei die Förderung der
Gleichstellung im Erwerbsleben bilden. 16
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Termingerecht zum internationalen Tag der Frau publizierte das Bundesamt für Statistik
zwei Studien zur Geschlechtergleichstellung in den letzten dreissig Jahren. Der grösste
Fortschritt sei bei der Ausbildung junger Frauen festzustellen, die Berufswahl verlaufe
aber weiterhin in traditionellen Bahnen. Gemäss einer Untersuchung des
Weltwirtschaftsforums, die 30 OECD-Staaten und 28 Entwicklungsländer anhand der
Kriterien wirtschaftliche Teilhabe, wirtschaftliche Möglichkeiten, politische
Einflussnahme und Beteiligung, Bildungsgrad sowie Gesundheit und Wohlergehen
miteinander verglich, sind die Schweizer Frauen jedoch weit von der
Gleichberechtigung entfernt, was die wirtschaftlichen Möglichkeiten und die Bildung
betrifft. Am besten schnitten die skandinavischen Länder ab; die Schweiz belegte Rang
34. 17
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Im Februar wurde die Untersuchung einer externen Arbeitsgruppe über die Wirkung
des Gleichstellungsgesetzes veröffentlicht. Der Synthesebericht legt dar, dass Frauen
in der Privatwirtschaft rund 25% weniger verdienen als Männer. Obschon der
Arbeitgeber beweisen muss, dass keine Diskriminierung vorliegt, verzichten die meisten
Frauen aus Angst vor einer Kündigung oder aus Angst vor einer Exponierung auf eine
Klage. Besonders bei sexueller Belästigung bedeutet der Gang vor Gericht in der Regel
den Verlust der Arbeit. Der Kündigungsschutz beträgt laut dem Gesetz in diesen Fällen
lediglich 6 Monate. Die Untersuchung zeigt, dass die meisten Arbeitsverhältnisse zu
Beginn des Prozesses beendet waren. Als weitere Gründe für die geringe Zahl von
Klagen werden die mangelnde Lohntransparenz und der schwierige Zugang zu Daten
angeführt. Zur Verbesserung der Wirksamkeit des Gesetzes empfiehlt die Arbeitsgruppe
unter anderem den Ausbau des Verbandsklagerechts, damit sich die Betroffenen
weniger exponieren müssen. Eine Verlängerung des Kündigungsschutzes erachten die
Experten nur unter bestimmten Bedingungen für sinnvoll. In einer Stellungnahme zum
Synthesebericht hielt der Bundesrat eine Reform des Gesetzes nicht für notwendig. 18
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In Erfüllung eines Postulats Marti (sp, BL) erhob das BFS für die Schweiz erstmals den
Gender Overall Earnings Gap (GOEG) und den Gender Pension Gap. Beim GOEG
handelt es sich um einen synthetischen, von Eurostat entwickelten Indikator, der
geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede möglichst gesamthaft abbilden will.
Im Gegensatz zum Gender Pay Gap, dem in der Schweiz bekannten und regelmässig
erhobenen Mass der Lohnungleichheit, berücksichtigt der GOEG auch Unterschiede im
Erwerbsvolumen: Während der Gender Pay Gap lediglich Lohnunterschiede zwischen
auf Vollzeiterwerbstätigkeit standardisierten Bruttomonatslöhnen von Frauen und
Männern betrachtet, erfasst der GOEG neben den Unterschieden im
Stundeneinkommen auch Differenzen bei der Anzahl der wöchentlich geleisteten
Arbeitsstunden und der Erwerbsbeteiligung. 

Für das Jahr 2018 betrug der GOEG für die Schweiz gemäss BFS 43.2 Prozent,
respektive lag das kumulierte Erwerbseinkommen von Frauen, über ihr gesamtes
Erwerbsleben betrachtet, um 43.2 Prozent tiefer als dasjenige der Männer, wobei die
Unterschiede mit steigendem Alter der Frauen zunehmen. Im Vergleich zu den 30
europäischen Ländern, zu denen bei Eurostat für das Jahr 2018 Daten zum GOEG
vorlagen, war die Schweiz dasjenige Land mit dem drittgrössten
Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern. Den hohen Wert für die
Schweiz führten die Bundesbehörden auf den hohen Anteil an teilzeit-erwerbstätigen
Frauen in der Schweiz zurück.

Der durchschnittliche Lohnunterschied, also der sogenannte Gender Pay Gap, betrug
im Jahr 2018 19 Prozent. Davon konnten 45.4 Prozent nicht durch persönliche oder
berufliche Faktoren wie Ausbildung, Dienstjahre oder berufliche Stellung erklärt
werden. Seit 2012 lasse sich keine Verringerung des Gender Pay Gap und dessen
unerklärten Anteils feststellen, war dem Bericht zu entnehmen. Erstmals berechnete
das BFS basierend auf den verfügbaren Datenquellen auch eine Zeitreihe für das
Einkommen von Selbständigerwerbenden. Hier wurde für das Jahr 2018 ein ähnlich
hoher Gender Pay Gap zuungunsten der Frauen ermittelt, allerdings habe sich dieser
seit 2013 verringert, so der Bericht. 

Nur die Hälfte aller Frauen bezog 2020 eine Rente aus der 2. Säule, bei den Männern
taten dies sieben von zehn. Darüber hinaus lagen die Rentenbezüge der Frauen aus der
2. Säule rund 47 Prozent tiefer als diejenigen der Männer. Im Bericht spricht der
Bundesrat von deutlichen Unterschieden bei der 2. und 3. Säule, die auf die
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Unterschiede in den Erwerbsbiographien und Lebensmodellen zurückzuführen seien.
Demgegenüber steht die 1. Säule, in der Männer im Jahr 2020 eine um 4.1 Prozent
tiefere AHV-Rente erhielten als Frauen. Von über dreissig europäischen Staaten hatten
2019 gemäss Eurostat lediglich sieben Staaten einen grösseren Gender Pension Gap als
die Schweiz (34.6%).

In seinem Bericht präsentierte der Bundesrat zudem im Rahmen der Schweizerischen
Arbeitskräfteerhebung (SAKE) erhobene Daten zur unbezahlten Haus-, Familien- und
Freiwilligenarbeit. Diese zeigten, dass Frauen seit 2010 ziemlich unverändert 60
Prozent dieser unbezahlten Arbeiten erledigten, wogegen Männer (2020: 31 Stunden)
wöchentlich mehr Stunden bezahlter Erwerbsarbeit aufwiesen als Frauen (21 Stunden).
Für die Männer lässt sich seit 2010 eine leichte Abnahme der bezahlten Erwerbsarbeit
(-2.5 Stunden/Woche) und eine entsprechende Zunahme der unbezahlten Arbeit (+2.9
Stunden/Woche) beobachten. Gemäss aktuellsten Daten von Eurostat verbringen
Männer zwischen 20 und 74 Jahren in der Schweiz im europäischen Vergleich jedoch
wöchentlich am meisten Stunden bei der Arbeit. Der monetäre Wert der gesamten
unbezahlten Arbeit (von Frauen wie Männern geleistet) wurde vom BFS für das Jahr
2016 auf CHF 315 Mrd. geschätzt, wobei der grösste Teil auf die Hausarbeit (CHF 223
Mrd.) entfiel, gefolgt von der Familienarbeit (CHF 79 Mrd.) und der Freiwilligenarbeit
(CHF 13 Mrd.).

Nicht zuletzt sicherte der Bundesrat in seinem Postulatsbericht zu, dass der GOEG
nach erweiterter Methode und der Gender Pension Gap in Zukunft und in Ergänzung zu
den bestehenden geschlechtsspezifischen Statistiken als Zeitreihen in die
Statistikproduktion des BFS aufgenommen werden. 19

In Erfüllung eines Postulats Arslan (basta, BS) zur Förderung des beruflichen
Wiedereinstiegs von Frauen gab der Bundesrat eine Studie in Auftrag, die zentrale
Einflussfaktoren auf die Arbeitsmarktbeteiligung von Müttern eruierte und darauf
aufbauend Empfehlungen zur Erleichterung des Wiedereinstiegs und des Verbleibs von
Frauen im Arbeitsmarkt formulierte. 

Die vom Beratungsbüro Ecoplan durchgeführte Studie, zu der 1'000 Frauen mit Kindern
unter 12 Jahren befragt wurden, förderte zu Tage, dass sich vier von fünf interviewten
und aktuell nicht erwerbstätigen Frauen eine Erwerbstätigkeit wünschten, wenn «alle
für [s]ie persönlich wichtigen Voraussetzungen» zuträfen. Insgesamt am häufigsten
gaben die befragten Frauen an, dass sie ihr Erwerbspensum erhöhen oder eine
Erwerbstätigkeit aufnehmen würden, wenn eine finanzielle Notwendigkeit dazu
bestünde (38% der erwerbstätigen und 45% der nicht erwerbstätigen Frauen). Auch
weitere Faktoren entpuppten sich als entscheidungsrelevant für viele Frauen, wobei
sich die Einschätzungen bei Frauen mit und ohne Erwerbstätigkeit teilweise stark
unterschieden: So gab beinahe jede zweite Frau ohne Erwerbstätigkeit an, dass sie bei
familienfreundlichen Arbeitsbedingungen eine Erwerbstätigkeit aufnehmen würde
(47%), während nur knapp eine von drei erwerbstätigen Frauen ihr Pensum unter diesen
Gegebenheiten erhöhen würde (31%). Auch die zusätzlich von Ecoplan durchgeführte
Befragung von Arbeitgebenden unterstrich neben dem generellen Trend hin zu mehr
Teilzeitarbeit die Bedeutung von flexiblen Arbeitszeiten und -orten für die
Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen. Zwei von fünf nicht erwerbstätigen Frauen (40%)
würden zudem eine Arbeitsstelle annehmen, wenn sie Aussicht auf eine Stelle mit
passenden Anforderungen hätten, wogegen nur für eine von fünf Frauen im
Arbeitsmarkt eine passendere Stelle ein Grund für eine Erhöhung des Pensums
darstellte (22%). Die Kosten für die familienexterne Kinderbetreuung (31% der
Erwerbstätigen; 27% der nicht Erwerbstätigen) sowie der Wegfall steuerlicher Nachteile
(je 28%) schienen für beide Gruppen von Frauen ähnlich entscheidend zu sein. 

Als zentrale, die Erwerbstätigkeit beeinflussende Faktoren für die befragten Frauen
identifizierten die Autorinnen und Autoren der Studie die Kosten für die
familienexterne Kinderbetreuung, die Familienfreundlichkeit der Arbeitsbedingungen,
steuerliche Erwerbsanreize sowie Sensibilisierungs-, Beratungs- und Bildungsangebote,
um über die finanziellen Konsequenzen tiefer oder fehlender Erwerbstätigkeit
aufzuklären. Auch ein in Erfüllung des Postulats vom SECO organisierter Runder Tisch
zwischen Kantonen, Sozialpartnern, Akteuren im Bereich Gleichstellung und den
betroffenen Bundesämtern bestätigte die Relevanz der mit diesen Erklärungsfaktoren
verbundenen Handlungsfelder. Gleichzeitig verwiesen sie auf die zahlreichen
bestehenden Massnahmen und nannten eine Fülle von Vorzeigeprojekten, die auf
verschiedenen Staatsebenen und durch private oder öffentliche Akteure organisiert
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würden. Die am Runden Tisch involvierten Akteure hoben darüber hinaus die
Wichtigkeit von Massnahmen hervor, die speziell auf die Arbeitsmarktintegration von
Frauen mit Migrationshintergrund abgestimmt sind. Ebenso sei es für die Stellung von
Frauen im Arbeitsmarkt zentral, dass sich Massnahmen zur Verbesserung
familienfreundlicher Arbeitsbedingungen auch an Männer adressierten und auch für
Männer die Möglichkeit gefördert werde, einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen. 

Der Bundesrat leitete aus dem Bericht ab, dass es aufgrund bestehender Massnahmen
und Projekte entgegen der Forderung der Postulantin weder einer Gesamtstrategie
noch eines Massnahmenplans bedürfe. Vielmehr müssten die zahlreichen bestehenden
Massnahmen und Angebote besser bekannt gemacht und die Koordination zwischen
den verschiedenen Verantwortlichen verbessert werden. Zusätzlich rege der
bestehende Fachkräftemangel Unternehmen dazu an, «proaktiv attraktive und
familienfreundliche Arbeitsbedingungen zu schaffen». Mit der Legislaturplanung und
der Gleichstellungsstrategie 2030 bestünden die strategischen Leitplanken zudem
bereits. Weiter verwies der Bundesrat auf laufende Geschäfte auf Bundesebene,
insbesondere auf Bestrebungen zur Einführung der Individualbesteuerung sowie auf die
Subventionierung der familienergänzenden Kinderbetreuung durch den Bund. Während
Letztere bislang in Form von befristeten Finanzhilfen erbracht wurde, soll es dafür
gemäss einer hängigen parlamentarischen Initiative künftig eine stärkere und
dauerhafte finanzielle Unterstützung geben (Pa.Iv. 21.403). Die Regierung fügte an, sie
habe in ihrem Bericht zur Erfüllung eines Postulats Moret (fdp, VD; Po. 19.3621) zudem
Empfehlungen zur Verbesserung bestehender Beratungsangebote zum Wiedereinstieg
aufgezeigt. Grundsätzlich betonte der Bundesrat jedoch auch, dass er in Bezug auf die
Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs in erster Linie die Kantone und die
Unternehmen in der Verantwortung sehe. 20

Menschen mit Behinderungen

Le Conseil fédéral a publié le 9 mai 2018 son rapport en réponse au postulat Lohr (pdc,
TG) pour une politique du handicap cohérente. Ce rapport d'un peu moins de 60 pages
fait tout d'abord la constatation que les personnes handicapées n'ont pas toujours la
possibilité de participer à la vie en société égalitairement et comme elles le souhaitent.

Cette lacune à combler est le premier objectif fixé par le rapport. En outre d'une
intensification de la coopération transversale entre Confédération, cantons et
organisations, le Conseil fédéral entend agir selon trois axes. Le premier «Définir le
cadre» vise à consolider le réseau autour des organisations et institutions travaillant
dans le domaine du handicap. Le deuxième axe «Donner des impulsions» définit les
thèmes prioritaires, dont font partie l'égalité dans le travail, l'autonomie et la
communication. Enfin, le troisième axe «Montrer les réalisations» prévoit le contrôle de
la mise en œuvre des mesures choisies. Selon le Conseil fédéral, cette nouvelle
politique cohérente du handicap sera proactive, globale et cohérente. 21
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

Ende November 2022 publizierte der Bundesrat den Bericht «Unternehmertum und
Gleichstellung in der Berufsbildung» in Erfüllung des Postulats 20.4285 der
FDP.Liberalen-Fraktion. Für die Umsetzung des Postulats untersuchte das SBFI die
Bildungsgänge und Prüfungen in der höheren Berufsbildung hinsichtlich des
Stellenwerts des Unternehmertums, wobei auf Ausbildungsgänge zu traditionellen
«Männer-» und «Frauenberufen» fokussiert wurde. Die Analyse der ausgewählten 92
Berufsprofile habe gezeigt, dass praktisch in allen Ausbildungen unternehmerische
Kompetenzen gelehrt würden. Im Bereich der höheren Fachschulen besuchten zudem
beide Geschlechter gleichermassen Ausbildungen mit betriebswirtschaftlichem
Schwerpunkt, damit sei der Zugang zu unternehmerischen und betriebswirtschaftlichen
Ausbildungen geschlechtsneutral ausgestaltet, bilanzierte der Bericht. Dasselbe
Ergebnis sei auch für die Berufsprüfungen festgestellt worden. Keine Aussagen machte
der Bericht hingegen zur Vermittlung unternehmerischer Kompetenzen in der
beruflichen Grundbildung, also in der Lehre. 22
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2019: Kultur, Sprache, Kirchen

2019 war hinsichtlich der Kultur-, Sprach- und Kirchenpolitik vergleichsweise ein eher
moderater Jahrgang, sowohl im Vergleich zu anderen Politikbereichen, als auch im
direkten Vergleich zu den Vorjahren. Eine APS-Zeitungsanalyse zeigt auf, dass alle drei
Politikbereiche von einem rückläufigen Trend betroffen sind, wobei sich dieser
besonders in der Medienberichterstattung zur Kirchen- und Religionspolitik am
stärksten zeigt – hier hat sich der Anteil themenspezifischer Artikel seit 2016 nahezu
halbiert. Im Jahresverlauf wurden über die drei Themenbereiche betrachtet
unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich: Während die Sprachthemen auf nationaler
Ebene offensichtlich im Allgemeinen wenig Beachtung fanden, wurden
kirchenpolitische Themen besonders Anfangs und Ende Jahr stark diskutiert und fielen
dann dem obligaten «Sommerloch» zum Opfer. Die Kulturpolitik hingegen sah sich mit
einem regelrechten «Sommerhoch» konfrontiert, nachdem es ab März 2019 eher ruhig
geworden war. 

Das Hauptaugenmerk der Parlamentarierinnen und Parlamentarier lag 2019 hinsichtlich
der kulturpolitischen Entwicklungen mit Sicherheit auf der Revision des Schweizer
Urheberrechts. Nach rund 7-jähriger Vorarbeit und einer vom Ständerat im Frühjahr
2019 zwecks Sondierung der Lage des europäischen Urheberrechts auferlegten
Rückweisung, wurden im Sommer schliesslich die Weichen gestellt und das
Gesamtpaket im Herbst gebündelt. Da die angestrebte Revision Einfluss auf
verschiedene Bereiche hat, blieben die negativen Reaktionen indes nicht aus; deshalb
ist es auch wenig erstaunlich, dass kurz nach der Schlussabstimmung bereits das
Referendum ergriffen wurde. Ob die URG-Revision effektiv gelungen ist, wird sich Mitte
Januar 2020 zeigen, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist.
Die Ratifizierungen internationaler Abkommen wie des Übereinkommens über den
Schutz des Unterwasser-Kulturerbes und des Rahmenübereinkommens des Europarats
über den Wert des Kulturerbes standen hingegen ausser Diskussion. 
Ein anderer Fokus wurde im Kulturjahr 2019 wiederum auf die Kulturförderung gelegt.
Im Frühjahr wurde die Kulturbotschaft 2021–2024 in die Vernehmlassung geschickt und
bis im September zur Stellungnahme freigegeben. Der Ergebnisbericht lag Ende Jahr
zwar noch nicht vor, jedoch geben die im Verlauf des Jahres gefällten Entscheide zu
diversen Vorstössen mit Referenz auf die Kulturbotschaft (Kulturabgeltung an die Stadt
Bern, Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins, Auswirkungen der
Urbanisierung auf die Kulturförderung, Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK,
Erhöhung des Kredits für die Förderung des Sprachaustausches) einen ersten Hinweis
auf mögliche Herausforderungen hinsichtlich der weiteren Beratungen . 
Auch im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege blieben die Institutionen nicht
untätig. So wurde eine Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308), die eine Anpassung der
Bewertungskriterien für die ISOS-Aufnahme verlangte, stillschweigend angenommen
und die Vernehmlassungsergebnisse zur Totalrevision des VISOS vielen mehrheitlich
positiv aus, was auf ein Inkrafttreten der revidierten Verordnung auf den 1. Januar 2020
hindeutete.
In der ausserparlamentarischen Debatte fand das Fête de Vignerons, das drei Jahre
nach seiner Aufnahme ins UNESCO Weltkulturerbe und 20 Jahre nach der letzten
Austragung neuerlich in Vevey (VD) stattfand, grosse Beachtung – leider aufgrund der
finanziellen Bruchlandung nicht nur positive. Ein wiederkehrendes Thema war 2019
auch die Raubkunst, wobei der Fokus in diesem Jahr auf den afrikanischen Kontinent
und die im Kontext der Kolonialisierung erbeuteten Schätze gerichtet wurde. Auch das
Volk der Fahrenden war 2019 insbesondere in den Kantonen ein Thema, da sich die
Frage der Durchgangsplätze nicht nur im Kanton Bern aufgetan hatte.

Im Bereich der Sprachpolitik standen in diesem Jahr die Mehrsprachigkeit und damit
zusammenhängend die Förderung des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften sowie der Erhalt des Rätoromanischen im Fokus. So forderte
eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 17.3654), dass öffentliche Ausschreibungen des
Bundes künftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten, und eine Motion
Gmür-Schönenberger (cvp, LU; Mo. 18.4156), dass TV-Produktionen nicht mehr
synchronisiert, sondern sowohl Eigenproduktionen in den Landessprachen, als auch
englischsprachige Produktionen in der Originalsprache ausgestrahlt und lediglich noch
untertitelt werden sollen. 
Mit dem Begehen der 100-Jahr-Feier der Lia Rumantscha wurden indes Bestrebungen
aufgezeigt, das Rätoromanische wieder mehr aufs Parkett zu bringen und insbesondere
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auch einem Publikum ausserhalb des Bergkantons ins Gedächtnis zu rufen. Nicht
zuletzt seit einem im Frühjahr erschienene Bericht des ZDA war deutlich geworden,
dass es für das Rätoromanische in der Schweiz fünf vor zwölf geschlagen hat. 

In Bezug auf kirchen- und religionspolitische Themen stand in diesem Jahr die SVP mit
ihren islamkritischen Parolen auf prominentem Parkett. Mit ihrem Vorstoss zur
Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen Islams war sie im Parlament zwar
gescheitert, generierte aber mit den daraus resultierenden Wahlplakaten des der SVP
nahestehenden Egerkinger-Komitees im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 ein
grosses Medienecho. Auch die Motion Wobmann (svp, SO; Mo. 17.3583), die ein Verbot
der Verteilaktion «Lies!» zum Ziel hatte, scheiterte – nach einer rund 1.5-jährigen
Sistierung – am Ständerat. Wie eine bereits im Sommer veröffentlichte Studie aufzeigte,
nahm die SVP auch in den Kantonen eine dominante Rolle in der Religionsdebatte ein.
So war es nur wenig erstaunlich, dass die Anfangs Jahr neuerlich aufkommende Frage,
ob man als guter Christ noch die SVP wählen dürfe, wieder zu diskutieren gab; nicht
zuletzt, weil damit auch verschiedentliche Kirchenaustritte – nebst den ohnehin
zunehmenden Kirchenaustritten – von SVP-Politikerinnen und -Politikern einhergingen,
welche sich lieber dem Churer Bischof Huonder zuwenden wollten. Dieser seinerseits
wurde schliesslich nach zweijährigem Aufschub zu Pfingsten Abberufen, nutzte die Zeit
bis dahin aber für einen Rundumschlag gegen die Landeskirchen und stellte sich noch
immer quer zu den Missbrauchsvorwürfen in der Kirche.
Wie sich die Kirche zum Staat verhalten soll und in welchem Masse sich Theologen in
die politische Debatte einbringen dürfen, wurde seit Anfang Jahr im Rahmen eines von
Gerhard Pfister (cvp, ZG) neu gegründeten Think-Tanks «Kirche/Politik» erläutert.
Eine für viele eher überraschende Kunde kam im Herbst von Seiten der reformierten
Kirchen: Diese hatten sich nach langen Diskussionen für die «Ehe für alle»
ausgesprochen, wobei sie im Wissen um die konservativen Kräfte innerhalb der
Glaubensgemeinschaft die Gewissensfreiheit der Pfarrpersonen gewährleisten wollten.
Unerfreulich waren 2019 die Meldungen über die Rückkehr und rasche Zunahme des
Antisemitismus in der Schweiz.

Die 2019 im Vorfeld des angekündigten Frauenstreiks virulent diskutierte
Genderthematik fand ihren Einzug auch im Bereich der Kultur, Sprache und Kirche. So
wurden Frauen, und spezifisch ihr Schaffen und ihre Stellung in der Kunst und Kultur,
wesentlich stärker thematisiert als in den vergangenen Jahren. Auch die Diskussion um
gendergerechte Sprache wurde in diesem Jahr wieder virulenter aufgegriffen.
Besonders überraschend kam auch die Ankündigung der Kirchenfrauen, sich am
diesjährigen Frauenstreik zu beteiligen, um ein Zeichen gegen die männliche Dominanz
innerhalb der Institution zu setzen. 23
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